
   

 

Veröffentlichungszeitpunkte und Revisionspolitik für die deutsche Zahlungsbilanz und den Auslandsvermögens-
status (AVS) 

 

Zahlungsbilanz 

Art der Daten Zeitpunkt der Verfüg-
barkeit

Veröffentlichung Revisionen

1. Monatliche Leistungsbilanz, 
vorläufige Zahlen, Haupt-
aggregate  

Ca. 5-6 Wochen nach 
Ende des Berichtsmo-
nats  

Pressenotiz des Statisti-
schen Bundesamtes 
über die Entwicklung 
des Außenhandels  

Siehe Nr. 2 

2a. Monatliche Zahlungs-
bilanz, vorläufige Zahlen, 
Hauptaggregate 
 
 
2b. Monatliche Zahlungs-
bilanz, vorläufige Zahlen, 
Hauptaggregate und Unterpo-
sitionen 

Ca. 5-6 Wochen nach 
Ende des Berichtsmo-
nats 
 
 
Ca. 7-8 Wochen nach 
Ende des Berichtsmo-
nats 

Pressenotiz der Deut-
schen Bundesbank zur 
Zahlungsbilanz  
 
 
Monatsberichte der  
Deutschen Bundesbank, 
Statistisches Beiheft 
zum Monatsbericht 3, 
Zahlungsbilanzstatistik 

Revisionen der Ergebnisse für den 
Vormonat werden zusammen mit 
den vorläufigen Daten für den aktuel-
len Berichtsmonat veröffentlicht 
 
Siehe Nr. 4 für weitere Revisionen  

3. Jährliche Zahlungsbilanz, 
vorläufige Zahlen 
für das vorhergehende Be-
richtsjahr 

Ende Februar des Fol-
gejahres 

Siehe Nr. 2a und 2b Siehe Nr. 4 

4. Jährliche Zahlungsbilanz, 
„endgültige“ Zahlen 

Ende März des Folge-
jahres 

Siehe Nr. 2b und Ge-
schäftsbericht der Deut-
schen Bundesbank  
(April) 
 

Mit den Zahlen für das abgelaufene 
Jahr werden die Daten der drei Vor-
jahre erneut revidiert (für die Reise-
verkehrsausgaben werden zu die-
sem Zeitpunkt jeweils nur die ersten 
drei Quartale des Vorjahres revi-
diert), ggf. methodische Änderungen 
auch für weiter zurückliegende Zeit-
räume 
 
Siehe Nr. 5 für weitere Revisionen 

5. Jährliche Zahlungsbilanz, 
„endgültige“ Zahlen, regionale 
Untergliederung  
für das abgelaufene Jahr und 
die drei Vorjahre 

Ende Juli des Folgejah-
res 

Siehe Nr. 2b und Statis-
tische Sonderveröffent-
lichung 11 “Zahlungs-
bilanz nach Regionen” 

Für die unter Nr. 4 genannten Kor-
rekturen können sich regionale Ver-
schiebungen ergeben; zusätzlich 
werden folgende Revisionen vorge-
nommen:  Revision des Außenhan-
dels für das Vorjahr, Berücksichti-
gung der endgültigen Vorjahreser-
gebnisse für den Reiseverkehr 

6. Jährliche Zahlungsbilanz, 
„endgültige“ Zahlen 
 

Ende September Siehe Nr. 2b 
 

Zu diesem Termin werden die unter 
Nr. 5 genannten Revisionen für das 
abgelaufene Jahr und die drei Vor-
jahre spätestens ausgeführt. Zusätz-
lich werden Revisionen im Zusam-
menhang mit der Erstellung des AVS 
durchgeführt, 
vgl. Nr. 8 

7. Monatliche/ Jährliche Zah-
lungsbilanz 

Frühestmöglich Siehe Nr. 2b Außerordentliche Revisionen auf-
grund von aufgedeckten Meldefeh-
lern oder Aufbereitungsfehlern, die 
die Analyse der Ergebnisse beein-
trächtigen würden 



   

 

 

Auslandsvermögensstatus 

Art der Daten Zeitpunkt der Verfüg-
barkeit

Veröffentlichung Revisionen

8. Vierteljährlicher1 und jährli-
cher Auslandsvermögensstatus 
 

3 Monate nach Ende 
des Berichtsquartals 
und Ende September 
für den Jahresendstand 
des Vorjahres 
 

Statistisches Beiheft 
zum Monatsbericht 3, 
Zahlungsbilanzstatistik, 
Pressemitteilung der 
Deutschen Bundesbank 
zum jährlichen AVS  
Siehe Nr. 2b 
Statistische Sonderver-
öffentlichung 11 „Zah-
lungsbilanz nach Regi-
onen“ 

Revision des vorangegangenen 
Vierteljahres mit Erstellung des neu-
en Vierteljahres. Seit September 
2003 werden AVS-Daten bei Erstel-
lung des Jahresendstandes erneut 
für die vergangenen vier Jahre revi-
diert, 
vgl. Nr. 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Der vierteljährliche Auslandsvermögensstatus wird teilweise auf Schätzbasis erstellt. 


